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das Kur-blau anheim Freitag-; es kostet
ist »den Monat beider Post 0.50 Reichesan

Jnserate werden bis Donnerstag mittag in
der Geschäftsstelle angenommen. -— Preis fiik
die iiinfgespaltene Petitzeile 20 Neichspfennige,
fiir außerhalb des Kreises Das Wohnende

25 Neikhspiennige.
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. Inha ltsverze i chnis: Schutzpockenimpfung ‚1932 S 139. Preisseutnng S. 29, ——— Sicherungsverfahren (3mal)

S. 30. -—— Verordnung iiber die Preisbildung für den Mineralnmsseroertauf im Kleinhandel S. 30. —-— Senkung der Flaschen-

bierpreise S. 30. _ Veröffentlichungen im Deutschen Kriminalpolizeiblatt S. 30. —— Leichenparade der privilegierteu Krieger-

vereine S-. 30. —- Grnndsätze für die Bestätigung der Satzungen nnd Tienstamoeisungen der organisierten Feuerwehren

S, 30. w Veranlagung zu den Handlverkskammerbeiträgen S. :-31· —— Anordnung über Schornfteinfegergebühren S. 31.

—— Meldepflicht der Ausländer S 31. —- Bekämpfung der Rattenplage S. J-3:?. —- Kriegerdenkmäler S 32. — Vertrieb

von Postkarten S. 32. — Sammlng des Preußischen Roten Kreuzes S. 32. -—— Sammlung des Deutschen Luftfahrtver-

bandes S-. 32-. ——— Bekanntmachungen anderer Behörden
7___7__ ś I

Amtluher Teil
Bekanntmachungen des Landrats

L. s. stä. O e l s, den .l7. Februar lls32. die S- alte 26 zu oermerten »gestorben« bezw. »verzogen««. Bei

Schutzpsockenimpfung 1932. “23‘332?“ ist Ihrr IT YZUZZFY Wg???“ Vssägikldstix
m » . » .. _ » H· eno, a te teerim nett, ee r

.J·"«»d.M PHORA-FULL geht den thäbebnrben PCHJHMJICI Vermittlung des Ortsvorstandes an mich einzureicheu sind für
Zur notfge exxrzahl zeormulare zur Aufstellung der diessahrigen jehe Drtftfiaft besonders aufsufteflcn sind '
»Im iten u. ’ .' . . «

. 'pr ersucåhc die Ortsbehördenwunddie Herren Lehrer des einFäläsgzeIgeU im?) Reich-falls unter. Benutzung der JMprste
Kreises, mit der Aufstellung der zsmpflistens baldigst zu begM- 5m Genieindevorstände der Schulorte veranlasse ich dieseneu. .. . . _ ś » . - . » -
In biefiiiteu Der Girftimpfung sind aufalmebmen: TBerfägung Hlsbaldljden am Orte wohnenden Herren Lehrern

1. amtliche im Jahre zuvor am Ort geborene Kinder, Dur ' enn m« DM)" “9°"-
2 amtliche Kinder aus den vorangegangenen Jahren, welche

nach ärztlichem Zeugnis noch nicht geimpft werden konn- L- LZUL Oel-s, den Jl.8. Februar 11-932-
ten oder bei welchem die Jinpfung bisher erfolglos geblie- flireißienfung.
ben war-, sowie diejenigen, welche aus unbekannten Ur-
sach noch nicht geimpst worden sind,

3. sämtliche während des letzten Jahres in dem Orte zuge-

Es ist wiederholt beobachtet worden, daß Geschäftsleute ihre
Wakren unter der Bcehhauptedeng gfesentlichdankündigem daß Preis-

zogeneu no im fplichtigen Kinder. (Vergleiche au die sey-« ungen „exmpte ‚911,5, er DtVeFVV..WUFge" VUVACTFVMFUM
Bemerkunggsi aikf fder anderen Seite der Formulargy zur Wen- ,9hm’ IILIfi DICLC THISADK den ,WNclchltchelZ Vexhaltnsssm
Smpflifte.) entspricht Dieses Vorgehen Ist. geeignet, das Publikum irre-

Bcziiglich der in die Wiederimpfliste auszunehmenden Kinder äusuhren nnd daruber hmausdce Beinuhungen um eine wirk-
hexmeifc ich auf bie auf den -F9rm1«klaren zu bicien Listen ab“; liche Prekssentnng zu Pereiteln Jlnkundigungeir der vorer-
druclten Bemerkungen . wohnten Art werden haufig den Entbestand des JH des Ge-
Dkk Einreichunq her vorschriftsme bescheinigten Jmps- setzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 7. .;zsuni,1909

links-, sehe ich bestimmt bis zum 5. März d. J. entgegen Ab- (WM. O. 499)»c·xfullcn—· “läge? § 22 Fu der Fassung des Ge-
schristen der Jmpflisten haben sich die Magistrate und die Her- letzes vornle Mars 1920 (E)1GBl-911 S— 115)» Ist dte Verfol-
keu Gemeindevokitehek zurückzubehalten, um die Eltern und gnug dtcles Vergehen- Auch Ohm- slntrag zulalstas
deren Stellvertreter der Jmpflinge zu den seinerzeit festzusetzen- Die Ortspolizeibehörden mache ich auf die vorerwähnte
den Jmpfterminen ordnungsmäßig vorladeu zu können und Sach- und Rechtslageaufmerksam. und erfuche, gegen derartige
nach idem Ergebnis der Jmpfung zu berichtigen. Ankündigungeu, soweit sie nicht den Tatsachen entsprechen«

. "lim- die vielfach zutage getretenen Uebelstände zu Verhindern, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln unnachsichtlichi ein-
werdeuxsdie Herren Gemeindevorsteher veranlaßt, sich das Ma- zuschreiten Der Herr Reichskommissar für Preisüberwachung
terial für die Eintragungen derim Vorfahr gebotenen Kinder hat ferner unter Hinweis aus § 14 Abs. 2 der Verordnung des
vondensStandesämtern zu verschaffen und alle im Vorjahre Reichspräsidenten zur Bekampfung politischer Ausschreitungen

. enormen sowie die inzwischen verstorbenen oder verzogenen vom 28. März 1931 (RGBl. I S. 79g ersucht, ihm besonders
aZiinder in die Impfliste anfznnehmen,·· ausch bei den letzteren in krasfe Fälle der Jrrefiihrung des Pu likums (-3. B. Ankündi- 
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guugen unter der Ueberschrift , .
in Wirklichkeit die darunter angegebenen Preise keine Senkung

»Voller PreisabbaM währeudk n s)
I i" s »O di-.0 N II s

Ergibt die Errechuung der Zuschlage zum Umstandes-preis
aufweisen) unter kurzer Darstellung des Tatbestandes unmittel- ; Vruchteile Von Pfennigen, so ist der Abgabepreis an Den Käufer
bar mitzuteilen,- damit die Schließng Des betreffenden Be-
trieb-ers angeordnet ji«-Orden tann.

K. 1'. 1’713. L el J, den ’15. Februar 1932.

·T«ac:» Sieherungsverfahren über den Betrieb des Landswirtg
Paul Fialkbrenner in Wiesegrade wird gemäß § 22 Der ·"
Verordnung dek- Herrn Reichsprasidenten zur Sicherung der
Ernte nnd der landwirtschaftlicheu Entschuldnng im Osthilfege-
biet vom lT. kliovember 1931 aufgeholwn

K. L'. 1’821. L ‚15.

Tags Sicherungeiversahren über den Betrieb Des Landstoirtg
Johann H o b er und Ehefrau Rosiua geb. Whrwa in Sechs-
fiefern wird hiermit gemäß IT 22 Der Verordnung des Herrn
Piieichspräsideuten zur Sicherung der Ernte und der landwirt-
schaftlichen Entschuldung im spstbilfegebiet vom l7. November
1931. aufgehoben.

e15, Den Februar 1932.

x

«--.-«----«-.---- -

1(.l2". L e15, Den 18. Februar 1932.

Auf Grund der Verordnung des Herrn Reichspräsidentens
zur Sicherung der Ernte und der landwirtschaftlicheu Ent-
schuldung im Lsthilfegebiet vom 17. tiiooember 1931 ist uber
folgende Betriebe das Sichernngsverfahren eroffnet worden:
 

Des Betriebsinhabers
fifD. Name
Nr. Stand Wohnort

1 Robert 3e D l e r Landwirt BUchWUld
2 Günter M e u d r zh t’ » Dannner »
3 Erich W e i f; „ ilsroszOLBeigelsdorf
4 Robert si i r t n e r » "Beute
I Robert Prescha nnd (Ehefrau Ida

geb. lSiiirsawe „ Epahlitz
ti Herbert S d) m e b „ Kessel

  
Verordnung über Die Preisbildung für den Mineralwasser-

Verkan im Kleinhandel.

Vom 9. Februar 1932.

, Lluf Grund der F§ 1, 3, 4"11nd 7 der Verordnung über die
Befugnisse des Reicbskommissars für Preisüberwachung vom
8. Dezember 1981 iblieithsgesenblatt l . .747) wird hiermit fol-
gender-- verordnett « .
. § i. «
Für den ‚Riteinberfanf von Heil.wasser, Tafelwasser, künst-

lieben! ibiineralwasser (Selter und Limonadeuwasser) und Sole-
wasser irr Ladengeschäften, Apotheken, Gaststiitten und ähn-
lichen Gewerbebetrieben werden hinsichtlich der Bruttover-
dienstspannen die nachstehenden Höchstsätze festgesetzt:

l. In Apotheken und Laden schäfteu darf die Bruttover-
dienstspanne 4% Rpf· je sslasche nur dann übersteigen,
wenn ein 30prozentiger Zuschlag zum Einstandspreis eine
höhere Summe ergibt; bei Heilwässern ist ein Höchstzu-
schlag von 36 v. H. statthaft. Diese Festsetzungen be-
ziehen sich auf die Abgabe von einzelen Flaschen Bei
größerer Abnahme sind die bisher üblichen Mengenrabatte
weiterzugewähren;

. in einfachen Gaststätten und ähnlichen Gewerbebetrieben
isTrinkhalletO darf die Bruttoverdienstspanne sowohl bei
der Abgabe in der Gaststätte wie bei dem Verkan über die
Straße 12 Rps. je Flasche nur dann übersteigen, wenn
ein 80prozentiger Zuschlag zum Einstandspreis eine höhere
Summe ergibt;

:—3. in Gaststätten mit höherem Aufwand und in solchen, in
Denen Vorführungen oder musikalische oder ähnliche unter-
haltende Darbietungen nicht mechanischer Art geboten
werben, ferner in Saalgeschäften nnd in nicht ständigen
Wirtschaftsbetrieben (Ausflugslofaleni beträgt- die höchst-
zuläs ige Bruttoverdienstspanne:

bei einem Einstandspreis bis zu 13 Rpf je Fl. 20 Rpf.

‚s—
f
V

über 13 Rpf. bis 16 Rpf. 22 Rpf.
« 16 » « l« » 24 »

19 21 „ 26 „

Bei einem Einstandspreig über 21 Rpf. ist ein Höchstaufschlag
von 120 v. g). statthaft.

Vruttoverdienstspanne ist der Unterschied zwischen Einstands-

l
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preis frei Verkaussstelle und dem Abgabepreis an den Käufer.

auf Pseunigbeträge nach oben abzurund-en.
« 6

Izu Ladeugeschaften und Apotheten sind Vreisverzetchmsse
mit den auf Grund dieser Verordnung sich errechnenden Klein-

anszuhängeisi. :.·«

§ 4-
Diese Verordnung tritt am 20. Februar in Kraft
B e rl i n, den 9. Februar 1932.

Der Reichstommissar für Preisüberwaichung

In G o e r D e l e r.

verkaufspreisen gut sichtbar

1.. 'I. fu«-; S e i ts) Februar 1932.

Senkung der Flaschenbierpreise

TIluf erund der d§ l, 3, —1__nnD 7 Der Verordnung über die
Befugnisse deg- Reichgkommtssarg fnr Preisuberwachung vom
8. Dezember 1931 lRetchesgesetHblatt l 7-17) treffe ieb fol-

1. Die Preise für Flaschenbier werden bei Abgabe an den
Vetbraucher gegenüber dem Staude Vom 8. Dezember 1.931
mit Wirkung am 0. Februar 1932 ab wie folgt gesenkt:

n") Soweit nach den bisherigen Verkausspreisen das ’sl2»-Lit.er
mit höchstens 4 Rpf berechnet wurde, ist der Verkaufsz-
Drei»; mindestens zu senten:

bei Flaschen bis 5/20 Liter Inhalt ........
10-20«

den

A
»s-«
V.

gende Anordnung:

. tun ‚1 Rpf
D

II I, H H

......... augsihlieszlich «,«.

H '

„ 20/20
„ von 20 20 . . ..........

b) Soweit nach den bisherigen Verlausspreisen das U«s.»w-Lirer
mit hochstenss 5 Rpf berechnet wurde, ist der Verkaufs-
pretg mindestens zu senken: .

H H H «

L

i-·

i)
v) N

H « I'

bei Flaschen bis 5/20 Liter Inhalt .............. um 1 Nos.
» » 10/20 „ ,« ......... . . . . „ 2 „
„ „ 20/20 „ ....... augschlekzlich « 4 »

H N001120/20 „ „ t;

e) Soweit nach den bisherigen Vertausgpreisen dass 1,«"i.-«,-Liter
mit höchstens 5 Rpf berechnet wurde, ist der Verkaufs-
preis mindestens zu senken:

bei Flaschen bis 5/20 Liter Inhalt . . ........ um 2 Nps
_„ „ „ 10/20 „ „ ............ „ 4 „
„ „ „ 20/20 „ „ ...... ausschließlich » i; »
» » von 20/20 „ „ . . . . ‚ ....... » C „

Soweit beim Inkrafttreten dieser Anordnung die Preise
gegenüberdem Stande Vom 8. Dezember 1931 bereits stärker
gesenkt sind, bleibt es bei der weitergehenden Senkung

Der Reichskommissar für Presisiiberwachung

gez. Dr G o e r d e le r.

— ./. 1.571. L et g, den ‚13. Februar .19:—32.

Veröffentlichungen im Deutschen Kriminalpolizeiblatt.

»Ich weise die Ortspolizeibehörden und die Landjägereibeatw
ten auf den im MinBL i. Verw. Nr. 7 vom 17. 2. 1932 S. 151
veröffentlichten Runderlaß des Herrn MindJ. Vom 6. 2. 1932
—— II’ (;’- II 36a Nr. 90/32 ——— hin und ersuche unter Bezug-
nahme auf meine Kreisblattbekanntmachung vom 30. 6. 1.927
— Kreisblatt S. 117 —— um genaue Beachtung

 

«.1.573. —Qets, Den 13. Februar .1.932.
Leichenbarade der privilegierten Krieger-vereine. «

Jch weise die Ortspolizeibehöan und die Landjägereibe-
amten auf den im MinBl. i. V. Nr. 7 vom 17. 2.1932 S. lkkp
veröffentlichten Runderlaß des Herrn Min. des Innern vom«
.1.2. 2. 1.932 —- II 1430/30. 1. —— hin. « «

L. l. 506. ‚Sets, den-« 12. Februar 1932.

Grundsätze für die Bestätigung der Satzungen und Dienstan-
weisungen der organisierten Feuern-ehren und ihre polizeiliche

Anerkennung - »  '..
(Vergleiche § 24 Der Polizeiverordnung des Herrn Oberbeu-
sidenten in Breslau vom 23. Oktober 1931J Sonderbeilage zum

Regierungsamtsblatt 1931 Stuck 44.) -

l. Alle organisierten Feuerwehrlen (Beruss-, freiwillige,
Fabrik- oder Pflichtfeuerwehrenzl durfen«nur« dann tu« den
öffentlichen Feuerlöschdienst geste t werden, wenn

—

 



5)
D o

'37) siie ihre Leistungsfähigkeit uachgewieseu, ‘
its-ihre Satzungen und Dienstanweisungeti die polizeiliche

· Bestätigung gefunden und -
"««"«) Die Wehren die polizeiliche Anerkennung gemäß § 24 der

Polizeiverordnung Dom 23. Oktober 1931, Sonderbcilage
zum Regierungsamtsblatt 1981., Stück 44, erhalten haben-

le Ter Nachweis der Leistungsfähigkeit ist vor dem zu-
ständigen Leiter der Ortspolizeibehörde zu führen, welcher zu
diesem Zwecke öffentliche Schauübungen sowie Rettungsma-
nöder unter Zuziehuug des Kieisbrandmeisters abhalten muß.
Von diesen Uebungen ist der Aufsichtsbehörde so recht-zeitig
Mitteilung zu machen, das; es ihr möglich ist, einen Vertreter
Zu e:ns"e:·-tden.«
In besonderen Fällen, und namentlich wenn Zweifel an  der Leistungsfähigkeit bestehen, werden die Polizeiaufsichtsbe-

hör-den nach Anhörung des Vorstandes des Provitizialfetter-t
wehroerlwndes nnd nötigenfalls nach Abhaltung örtlicher Re-
oisioneu dariiber Bestimmung treffen, ob dieser Nachweis er-
erbracht ist. Sie örtliche Revision bei bezweifelter Leistungs-
fähigkeit soll sich sowohl ans sdie persönliche Zusammensetzung
der ist-treffenden Feuerwehr und ihrer Fiihrerschaft als auch
ans disk fiir die Brandbekämpfung als erforderlich erachteteu
Löstbgeräte, Schlanchmaterialien, deren IInterbringungsräume
nnd Illarmanlagen erstrecken.

III. Tie Bestätigung der Satzungen nnd Dienstanweisun-
gen erfolgt in allen Fällen durch die Ortspolizeibehörde
‚ « e Bestätigung darf nur erteilt werden: "\7;

.- t.

get wenn die Satzungen nicht gegen die Bestimmungen der-
“481‘in{eineroanung vom 23. Oktober 1931 Verstoszseu,
wenn 'ie Bestimmungen Dariiber enthalten, daß die Feuer-

»1«oehr sieh verpflichtet, gemäß dieser Polizeiverordnung nnd
nentäsz der geltenden Trtssatzung deu· polizeilichen Feuer-
litschdienst zu leisten,
txt-eint als diensttuende Mitglieder nur unbescholteue und
tifs«:«perlitl-) gesunde, arbeitsfähige klliänner aufgenommen

werden diirsen, - _
wenn von den zahlcndeu Illiitgliedertn welche der allgemei-
nen Löschpflidu unterliegen, mindestens der gleiche Bei-
trag geleistet werden muß, der durch Lsrtssahung oder
durch §- U Der Poli-3eiverordit-ung vom 23. Oktober 1931

ssestgeselzt ist,
« wenn der Vorstand sich verpflichtet, dem Unterhaltungs-
flüchtigen Art-zeige zu erstatten, sobald die der Feuerwehr
nbertrneseueu Lösch- nnd Fliettnngsgerate imtandgeseth

« n.-«-—rdeu miissen, '
wenn satzungsgemäsz die Wahl der Leiter und Führer der
Bestätigung der Ortspolizeibehörde bedarf,
wenn ihre Uniform den Grundsätzen der polizeilich aner-
kannten freiwilligen Feuerwehren und uniformierten
Pslichtfenerwehren des Freistaates Preußen (RdErl. D. 9)}.
D (-,· D. 24. 4. ‚1930 ——— MBl. i. V. S. 406 ——) entsprechen;
bereits vorhandene Bekleidungsstiitke älterer Art können
stns zum 31. Oktober .1.938 aufgetragen werden,
wenn die Feuerwehr sieh dazu verpflichtet, einen etwaigen
Beschluß iiber Auflösung ihrer Vereinigung der Orts-
polizeibehörde sofort anzuzeigen, die Auflösung selbst aber
frühestens erst 6 Monate nach erfolgter Auzeige zu voll-»

I

l

»
-

.
,1
..

."

n w-

—
-  ztehen . .

IV. Die polizeiliche Anertkunnng der organisierten Jener-
mehren, durch welche diese Wehren den Charakter einer Schutz-
wehr im Sinne des § 113 Abs. 3 des RStGV erhalten, wird
gemäß § 24 Der Polizeiverordnung vom 23. Oktober 1931 in
Gemeinden von mehr als 10 OOOEinwohnern durch die Po-
lizeibebörde, in den anderen Orten vom Landrat ausgesprochen

- Die Wierkennung hat zur Voraussetzung, daß die Bedin-.
gungen unter II uuDIII erfüllt sind.

Die Herren Landräte und die Ortspolizeibehörden der Ge-
meinden von mehr als 1000 Einwohnern haben sich daher vor
der polizeilichen Anerkennung darüber zu vergewissern, daß
den Bedingungen zu II und III entsprochen worden ist.
Bi e s l a u, 27. Januar 1932. -

Der Regierungspräsidcnt
1.3.7103. 312. gez. H a p p.

 
· Veröffentlithtl

‚111.134. Oele-, den 18. Februar 1932.

Veranlagung zu den Haudwerkskammerbeiträgeu.  Zur Beranlagun der Gemeinden zu den Kosten der Haut-
werkskammerthes au ersuche ich die Ortsbehorden mir bis

1

zum 29. D. M. bestimmt die Za l der am 1. Oktober 1931 in
ihren Bezirken vorhandenen se bständigett Säaubmerfäbetriebe
nebst den Geioerbesteuergrundbeträgen, zu welchen dieselben
für das Jahr 1931 veranlagt worden sind, nach untenstehendem
Muster getrennt nnd namentlich mitzuteilen "
Zu zählen sind alle selbständigen Handwerksbetriebe ein-

schließlich der Mechaniker, Photographen, Bauunternehtner,
ohne Rücksicht darauf, ob der Betrieb das ganze Jahr oder
nur einige Zeit im Jahr erfolgt, oder ob das Handwerk aus«-
sehlieszlich oder nur nebenbei in Verbindung mit Handel, Lanix
wirtschaft oder Tagearbeit betrieben wird. Weibliche selb-
ständige Handwerker (Eameufcbneiberiuneu, Putzmacherinnen,
Frisensen) sind in die Nachweisung mit aufzunehmen

Sind Personen vorhanden, die neben dem selbständigen
Handwerk noch ein anderes Gewerbe betreiben, ist anzu eben,
Irsclcher Teil des Gesamtertrages auf das Handwerk entfä t. ‚
Soweit die Veranlagun· nach dem Gewerbeertrage nochnicht

durchgeführt ist, sind zunächst nur die Angaben nach dem Ge-
werbetapital und den steuerfreien Betrieben zu machen. In
die itscuhwiisung sind jedoch auch die Betriebe aufzunehmen-,
fiir die die Veranlagung nach dem Ertrage noch nicht durch-
geführt ist. _ .
Tet Termin ist bestimmt inne zu halten. Fehlanzeige ist

erforderlich . - _

Nachweisung der selbständigen Handwerksbetriebe

in der Gemeinde . . . . .. o o .

 

 

       

D VJk-11-silm?ms Bezeichnung Gewerbefteuer B
Lf · dev Han mer u” des nach dem Gewerbe " c«
im. ‚begrn. _ » D i merknngeiz

Betriebsinhaber-; VA« wers Ertrags kapital frei

Zusammen .

Sie Richtigkeit und Vollständigkeit dieser iliaihweisnng be-«
scheinigt.

. . . ., den . Februar 1932.

Der Gemeindevorste-her.(«Siegel.)

Oele-, den 18. Februar 1932.

Anordnung über Schornsteinfegergebiihren.

Auf Grund des § 3 Der Verordnun des Reichskommissars
für Preisiiberwachung über SchonsteinFegertaxen vom 21. Ja-
nuar 1932 (RGBI. 1 6. 33) in Verbindung mit Teil l »Ka-
pitel II § 5 der 4. Verordnung des Reichspräsidenten zur Siche-
rung von Wirtschaft und Finanzen pi). bom_8. 12.21331 (RGLJL
I S 699), sowie dem Erlasse des Breuszischen Ministers fur
Handel und Gewerbe Dom 28. Januar 1932 — »llI b 279 fit/II
811‘Schn ——— ordne ich fiir den Bereich des Regierungsbezirkes
Vreslan folgendes an: .

§ 1. «

Die seit dem l. 11. 1.927 im Regierungsbezirt Breslau el-

l« I. 567.

tenden Kehrlohntaxen für das Schornsteinfegergewerbe wer en
hiermit in allen Gebührensätzen um 10. v. H. gesenkt.
Soweit seit dem 31. Dezember 1930 bereits Senkungen in

Kraft getreten sind, werden sie auf die nach Abs. 1 vorge-
schriebene Senkung angerechnet. » h

Die sich hiernach ergebenden Beträge sind im Endbetrag der
Rechnung auf volle Rpf. aufzurunden.

§ 2.

Die Umsatzsteuer darf künftig nicht mehr umgelegt werden,
sondern ist vom Kehrbezirksinhaber selbst zu tragen.

§ 3.

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 11.. Februar 1932 in
Kraft. ś

V r e s l a u, den 13. Februar 1932.

« Der _ Regierungspräsident.
get-. H a p p-

. “BND, den jl.7. Februar 1932.

Meldepflicht der Anständen

Durch die Polizeiverordnung über das Meldewesen Vom
30.. April 1930 und die Ausführungsbestimmungen hierzu —-

1.. 223——116.

L. I. 438.
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Reg-.-S’iinteblatt Höll-Seite 208 ff. —- sind sämtliche Ausländer
in Bezug aus ihre Meldepflichtsden Jnländern gleichgestellt ;

Dies Polizeiberorduungen betr. Meldepflicht der Ausländer
vom 11. 6. 1920 1111D19. 1. 1925 sind aufgehoben worden.

Damit einfällt für Ausliinder die Meldung bei der Orts-
polizeibebiirde. -Auch kann von dieser nicht mehr· die Bei-
briugung eines Lichtbildes gefordert werden.

s113191111111111111119 bei der Gemeiiidebebörde verweise ich auf
die Kreisblattberfügung vom 30. 7. 1930 — Seite 14.0 ——— betr.
Statistik über die Aus- und Einwanderung

Die Genieiisidebehörden werden besonders darauf hingewie-
sen, daß sie D11 Zählkarten über Ein- und Auswanderung bei
jedem Zuzug ans dem Auslande oder Fortzug ins Ausland
sowie bei Jedem Zu- und Abzug eines Ausländers alsbald der
Ortspolizeibehörde zuzuleiteii haben.

Jede Meldung eines Ausläiiders ist in dem Paß oder Paß-
ersatz ("Personalausweis) ———- Reifeausweis — von der Melde-
behörde in folgender Form zu bescheinigem Gemeldet am . . . .
für sGemeiiidex ........ 11,3111. Abgemeldet am . . . . nach

Eine persönliche Meldung darf nur gemäß § 13 der Melde-
polizeiverordnunq gefordert werden, wenn besondere Umstände
eine persönliche Vernehmung dringend notwendig machen.
Meine Firiisblattverfügung vom 21). Dezember 1928 —-

Kreisblatt Seite 217 -—— wird hiermit aufgehoben.
Zur Durchführung der Meldepflieht der Ausläiider wird

stattdessen folgendes bestimmt.
Jeder Aiisländer, der sich gemeldet hat und nicht im Be-

sitzes eine-«- anerkannten gültigen Passes oder Paßerfatzes ist oder
der als Arbeiter aus der letzten Arbseitsstelle kontraktbrüchig
geworden ist und daher keine Legitimationskarte oder-eine solche
ohne Bescheinigung, daß gegen die Einstellung in eine andere
Arbeitsstelle Bedenken nicht bestehen,. besitzt, ist sofort unter
Angabe der Personalien und Beifügung seiner Ausweispapiere
der Ortspolizeibehörde besonders zu melden· « _

Tiisc gibt von dem Sachverhalt, falls es sich um einen Ar-
beiter handelt, der Deutschen Arbeiterzentrale Landesstelle
Breslau Nachricht Gegen den Arbeitgeber ist gegebenenfalls
wegen nichtgenehmigter Beschäftigung des »Ausl.ande’rs· oder
wegen Einftellung eines nicht ordnungsiuaßig legitimierten
ausländischen Arbeiters Strafanzeige bei der Staatsanwalt-
schaft zu erstatten. _ . 4
Von der Anzeige an die Staatsanwaltschaft ist mir zu be-

richten unter eingehender Darlegung des Sachverhaltes und
Angabe der Personalien des :)liisl"ciiid.ers,»Qrt- und Tag des Zu-
zugs und des Ausgangs des Strafverfahreus « « __
Jm Eii«iberiiel·)meu mit der Arbeiterzentrale ist die Ent-

lassung des Arbeiters uiidjeine anderweite Unterbringung aus
einer genehmigten Arbeitsstelle oder seine AusweisunT zii ber-
anlasfen, falls es sieh um einen unerlauvbt (ohne saß und
dhne Sichtverinerk) eingewanderteii Auslander handelt und
nachdem seine Bestrafung wegen Paszbergehens erfolgt ist.

S-!usliiiider, die keiner Beschäftigung nachgehen, sind zu ver-
anlassen, sich sofort einen gültigen Paß von ihrer Vertretungs-
behörde (Koiisulat) zzu beschaffen» Jst die Erlangung eines
Paseg unmöglich, wird dem Auslander «an Antrag von der
Pafzbehörde ein Personalaiisweis zu erteilenffein Außerdem
hat der Ausländer die Verlangeruw des Sichtbermeris oder
statt dessen die Erteilung der Ausent altsgenehmigung hier zu
beantragen

Fi-

Die Ortspolizeibehörden’·w.eise- ichkauf du«-sorgfältige- Juli-—-
riing der vorgeschriebenen ·.L-i«ste. der sich im Bezirk aufhaltenden
Ausländer besonders hin. Die Liste iftan Handder von den
Gemeindebehörden vorzulegenden Ein-kund -Auswasnderer-Zähl-
karteii auf dein Laufenden u halten. In Die-8111211111) sämt-
liche Aitsläiider mit ihren z- amilienangehörigen aufzunehmen
Die Lifte ist nach dem im Kreisblatt 1920 Seite 182 vorge-

schriebenen-— Muster zu 111111111..- .

Oele-, den ld’. Februar 19:12.

Bekämpfung der Raums-lage
Die Laudioirtschigtskanimer Breslau weist erneut aus die-

Notwendigkeit der ekämpfung der Ratten hin. Als brauch-
bares Bekämpfungsniittel wird das vom bakteriologischen Jn-
ftitut der Landwirtschaftskaminer hergestellte ,,Ratteutoxiu« be-
sonders empfohlen. Es besitzt die großen Vorzüge, daß esleiiht
zu handhaben ist, serii von Ratten auf enominen wird und-
sich ungiftig für andere Hanstiere sowie für Menschen erweist-
Ueber die Durchführung allgemeiner Rattenbekänipfungeu er-
teilt das bakteriologische Institut der Landwirtschaftstamrner
Breslaii, Kaiserstraße 53:") tostenlos Auskunft ‑.

11.1.1113.

Oele-, den 18. Februar 19:12.

Kriegerdenkmäler.

Die Orts- und Ortspolizeibehörden des« Kreises mache ich
auf die ubcr die Anlage von Kriegerdenknialern pp. am 16. 5.
11111115. 8. 1924 WKreisblatt S. 125 und 183 — ergangenen
Bestimmungen erneut aufmerksam nnd ersuche um deren Be-
achtung. -

1.. l. Sen

Oel-D den 12.·Feb«ruar 1.9312.

Vertrieb von Postkarteu. _
« Der Herr Preußische Staatskomniissar fiir die Regelung der
Wohlsahrtspflege hat die eGnehmigung zum Vertrieb von
Postkarten zu Gunsten des Kaiserin-Auguste-Viktoria-Hauses,
ZJieichsanftalt zur Bekämpfung der Säuglings- und Kinder-
sterblichkeit in Charlottenburg bis zum 31). April 19512 ber-
tiingert. «

L. 1. 115.

5.3115, den l2. Februar 19-:-3·:’J.

Genehmigte Sammlung. _

. Der Herr Preußische Staatskoinniifsar für die Regelung der
Wohlfahrtspflege hat dem Preußischen Rot-en Kreuz die wider-
riifliche Erlaubnis erteilt, zugunsten seiner Wohlfahrtsarbeit
die Sammlung von Geldspeiisden durch Werbesehreibeiivund
Zeitungsaufrufe, sowie aus Straßen, Plätzen, an sonstigen
öffentlichen Orten und von Haus zu Haus für das Staatsgebiet
iPreußen in der Zeit 110111 1. Juni bis 31‘), feimi 193—2 zu
, beraiistalteii.

1.. I. 115. _ 
Oels, den 12. Februar 1933:2.

Genehuiigte Sammlung.
Der Herr Preußische Staatskomniissar für die Regelung der

Wohlsahrtspflege hat dem Deutschen Luftfahrtverbande die
widerrufliche Genehmigung-erteilt, im Rahmen der Deutschen
Lustfahrtwerbewoche am 3. Juli 1932 zur Föorderung des-
Flugsports Straßensaminliingen zu veranstalten.

‚1.11113.

Der Landrat
Dr.Unckell.
 

Bekanntmachungen anderer Behörden

N a ins l a u, den 17. Februar 1932.

Schulaufsichtsbezirk Nanislau.

Betrifft Kinderbeihilfen.

Die geforderte Erklärung ist unter Benutzung des amtlich
vorgeschriebenen Formulars bis zum 5. 3. 1932 hierher ein-
zureichen h

- Der Schulrut.

M a r o st- e

« tioii erfolgt ist, habe ich die Sta

W a b n i tz, 17. Februar 193-2.

Nachdem der Notlauf unter dem Schweinebestand des Land-
wirts Max Kirs ch in Wabnilk erloschen und die Desinfek-

sperre aufgehoben

Der Amtsvorsteher·

Späthe

 


